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Unabhängigkeit der Justiz und Court
Management

B is vor etwa zwanzig Jahren wurde das Wort
»Management« an Gerichten nicht oft in den
Mund genommen. »Management« erschien

eher als ein Begriff, der zum Bereich der Exekutive
und nicht zum Bereich der Judikative gehörte. Ge-
richte sahen sich als neutrale Entscheidungsträger
und nicht als Manager von Fällen. Die Vorstellung,
Fälle zu managen, erschien weit entfernt vom Ver-
folgen vorgeschriebener rechtlicher Verfahrens-
schritte, ja fast im Gegensatz dazu. Überdies sind
Richterinnen und Richter1 nie zu Managern ausge-
bildet worden. Als professionelle Rechtsanwender
sehen sich die meisten über den »banalen« Dingen
des Managements stehend. Unter jenen jedoch,
die sich mit der Modernisierung der Gerichtsbar-
keit beschäftigen, herrscht die verbreitete Ansicht,
dass Court Management den Schlüssel zur Unab-
hängigkeit der Justiz darstellt. Wenn es den Ge-
richten nicht gelinge, ihre internen Abläufe gut zu
managen und das in transparenter Art und Weise,
würden sie anfällig werden für die Einflussnahme
durch die anderen Gewalten.

Dieser Aufsatz will eine Übersicht über Strö-
mungen im Court Management geben. Er ist kein
erschöpfender Literaturüberblick, sondern ver-
sucht – insbesondere mit Seitenblick auf For-
schung und politische Akteure im deutschspra-
chigen Raum – eine Vorstellung von innovativen
Entwicklungen und Ergebnissen in verschiede-
nen Regionen der Welt zu vermitteln, die Beach-
tung und Nachahmung verdienen könnten.

Court Management im Kontext allgemei-
ner Trends in der Gerichtsverwaltung

Die meisten Beobachter stimmen darin überein,
dass Gerichtsorganisation eine sperrige Angelegen-
heit ist. Viele Gerichte sind »Lehen« (Derr, 2001:
224) einzelner Richter, die von Dienstleistern um-
geben sind, die sie nicht mit anderen Richtern ge-
meinsam in Anspruch nehmen. Es gibt keine kla-
re Hierarchie außer derjenigen, die der Instanzen-
zug vorgibt. Es gibt kaum Management oder auch

nur Koordination von Leistungen, keine Festle-
gung von Zielen und kein Leitbild der Organisa-
tion. Gerichtsakteure gehen davon aus, dass es ma-
terielle und verfahrensrechtliche Bestimmungen,
ebenso wie langjährig gepflegte Traditionen der
Rechtskultur sind, die die Gerichte in Gang halten.
Und obwohl die meisten Richter Rechtsfindung
nicht als endlosen Prozess auffassen, halten sie
ihre Entscheidungen für Kunstwerke, deren Her-
stellung zu beschleunigen der Forderung nach
schlampiger juristischer Arbeit gleichkäme.

Moderne Techniken des Court Management wä-
ren nicht wirklich möglich, hätten sich nicht
strukturelle Veränderungen in der Gerichtsverwal-
tung ebenso wie eine neue Ideologie der Justizleis-
tung entwickelt. Einstellungen und die Bereit-
schaft, Innovationen zu akzeptieren, ändern sich
oft erst nach oder im Gleichschritt mit gesetz-
lichen und strukturelle Änderungen. Manchmal
werden Einstellungsänderungen durch außenste-
hende Einrichtungen vermittelt – durch Geldgeber
wie etwa die Weltbank, die Inter-Amerikanische
Entwicklungsbank, US AID, das UK Department
for International Development oder die General-
direktion für Entwicklung der Europäischen Kom-
mission. Diese Organisationen vertreten die An-
sicht, dass Rechtsstaatlichkeit, mit gut geführten
Gerichten als sichtbarem Teil davon, der Schlüssel
zu sozio-ökonomischer Entwicklung ist und dass
Gerichte effizient, effektiv, und transparent in ih-
ren Tätigkeiten sein müssen. Ihr besonderes Au-
genmerk gilt oft den Bereichen des Zivilrechts und
des Verwaltungsrechts. Manchmal befassen sie
sich aber auch mit den Tätigkeiten von Strafge-
richtshöfen oder dem gesamten Gerichtssystem ei-
nes Landes. In anderen Fällen sind es leitende Per-
sönlichkeiten nationaler Gerichte oder Akteure der
Politik, die sich diesen Konzepten verschreiben. In
Großbritannien hat gewiss der »Managerialismus«
als Regierungsideologie der Konservativen und
später New Labours, dazu beigetragen, die Ge-
richtshöfe zu dem zu machen, was sie heute sind.
Politische Ideologien, die die Justiz eher als eine
Dienstleistung ansehen denn als eine eigene
Macht oder eine privilegierte Institution, erleich-
tern wahrscheinlich die Entwicklung der Gerichte
zu einer gut gemanagten Organisation.

Auch gute Forschung kann Einstellungsände-
rungen bewirken. Ostrom und Hanson (1999)
stellen in ihrer wichtigen US-amerikanischen Stu-
die Efficiency, Timeliness and Quality: A New Per-
spective from Nine State Criminal Trial Courts den
gerichtlichen »common sense« in Frage, dass die
Beschleunigung der Entscheidungsfindung eine
verminderte Qualität der richterlichen Entschei-
dungen mit sich bringt. Die Autoren zeigen, dass
das Grundprinzip der Proportionalität (dass näm-
lich schwerwiegendere und kompliziertere Fälle
mehr Zeit eines Gerichts in Anspruch nehmen als
andere) auch vor den schnelleren Gerichten der
Stichprobe galt. Geschwindigkeit ging nicht mit
einem Abschied von der Aufmerksamkeit für De-
tails einher. Es wurde kein »Justizfließband« kon-
statiert und Staatsanwälte und Verteidiger sahen
einander nach wie vor als gegnerische Parteien
an. Was die schnelleren Gerichtshöfe sehr wohl
von den anderen unterschied, war eine effizien-
tere Arbeitseinstellung von Strafverfolgern wie
Anwälten. Während die Ressourcenknappheit
überall vergleichbar war, empfanden die Rechts-
anwender an den schnelleren Gerichtshöfen ein-
ander als gut vorbereitet, erfahren und qualifi-
ziert (Ostrom and Hanson, 1999: 108-109).

Management durch Zielvorgaben und die
Entwicklung von Indikatoren der Gerichts-
leistung

Wenn die Justiz als eine öffentliche Dienstleis-
tung aufgefasst wird, werden die Gerichte auch
als Institutionen angesehen, die – wie andere
auch – von Steuerzahlern bezahlt werden und als
solche mit ihrem guten Service eine Gegenleis-
tung für erhaltenes Geld liefern müssen. Im Rah-
men einer Auffassung der Gerichte als Dienstleis-
ter bilden sich zwei zentrale Managementstrate-
gien heraus: Management durch Zielvorgaben
und die Entwicklung von Indikatoren der Ge-
richtsleistung.

Management durch Zielvorgaben erlaubt es
den Gerichten, ein Leitbild oder Hauptziel festzu-
legen, kurzfristige und langfristige Ziele zu for-
mulieren und Messinstrumente für die Gerichts-
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leistung zu entwickeln und anzuwenden, um
Fortschritte festzustellen. Ein gutes Beispiel für ei-
nen derartigen Prozess stellt das Court Service of
England and Wales dar2. Das Court Service defi-
niert seine »Vision« folgendermaßen: [Das Court
Service] »will Justizdienste von Weltklasse zur
Verfügung stellen, ein Ort sein, an dem zu arbei-
ten die Belegschaft stolz ist, von [seinen] Kunden
geschätzt werden, das Vertrauen der Allgemein-
heit genießen und preiswert sein« (2002-2003
Court Service Annual Report). Die Zielsetzungen
für das Jahr 2002-2003 für die Strafjustiz waren,
»ein faires, rasches und effektives System der
Strafjustiz zu sichern

(1) durch partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit anderen Behörden,

(2) indem durch die Anwendung von Fallma-
nagement die Effizienz verbessert wird und
rechtzeitig Ergebnisse erreicht werden,

(3) indem den Bedürfnissen von Opfern, Zeugen,
und Geschworenen in einer zunehmend
heterogenen Gesellschaft entsprochen wird
und dabei zugleich die Rechte der Angeklag-
ten gewahrt werden und

(4) durch die Modernisierung von Gerichtsver-
fahren.

Das Court Service hat in Zusammenhang mit
diesen Zielsetzungen eine Anzahl von entschei-
denden Leistungsindikatoren festgelegt: Der Pro-
zentsatz der Beschuldigten/in Berufung Gehen-
den, deren Fälle innerhalb der geplanten Zeit ver-
handelt werden, die Verbesserung des Court
Service nach dem Maßstab der European Founda-
tion for Quality Management und die prozentuel-
le Verbesserung im Grad der Zufriedenheit der Ge-
richtsbenutzer. Für jeden der Leistungsindikatoren
wird jährlich ein Ziel festgelegt. Der Jahresbericht
des Court Service informiert darüber, ob das jewei-
lige Ziel erreicht wurde. Ein Unternehmensplan
für das folgende Jahr wird aufgestellt und so weiter.

In föderalen Systemen, wie etwa den Vereinig-
ten Staaten, ist es oft trotz bestehender Gemein-
samkeiten zwischen den Gerichten politisch
nicht machbar, ein Leitbild für alle Gerichte auf-
zustellen. Dennoch ist es möglich, gewisse Ziel-
setzungen und Standards festzulegen, die durch
eine Reihe von Indikatoren dargestellt werden
können. Die United States Trial Court Performan-
ce Standards, die nach zehnjähriger Arbeit im
Jahr 1997 fertig gestellt wurden, nennen fünf Ele-
mente einer guten Gerichtsleistung:

(1) Zugang zum Recht
(2) expeditive, zeitgerechte Verfahrensdurchfüh-

rung
(3) Gleichheit, Fairness und Integrität
(4) Unabhängigkeit und Rechenschaftspflichtigkeit
(5) Vertrauen der Allgemeinheit.

Insgesamt 22 Standards decken diese fünf Be-
reiche ab. Für jeden gibt es eine detaillierte Be-
schreibung, wie er zu messen ist. Dazu gehört die

Nutzung von Gerichtsstatistiken wie anderer Ar-
ten der Leistungsmessung, etwa die Beobachtung
von Gerichtsverfahren und Umfragen unter Ge-
richtsbenutzern (Keilitz, 2000). Die Gerichtsleis-
tungsstandards sind nicht verpflichtend. Es steht
den Gerichten der Vereinigten Staaten frei, das
System zu übernehmen.

Auch in nicht-englischsprachigen Ländern, de-
ren Rechtskultur sehr verschieden von der angel-
sächsischen ist, sind Leistungsmessungsstandards
aufgekommen. Es wäre ein Fehler anzunehmen,
dass dafür eine angelsächsische Mentalität not-
wendig ist. Santos Pastor, dessen Arbeit auch in
Spanien, Lateinamerika und der Karibik ihre Be-
deutung hat, weist darauf hin, dass es – wiewohl
bis dato kein »universelles« System von Standards
existiert – einige gemeinsame Grundprinzipien zu
geben scheint. Er identifiziert eine Reihe von Stan-
dards (»zwölf Gebote«), an denen Justizpolitik
und Justizsystem evaluiert werden können: Unab-
hängigkeit, Unparteilichkeit, Kompetenz, Zu-
gänglichkeit, Billigkeit (equity), Effizienz, Effekti-
vität, Vermeiden/Reduktion von Verzögerungen,
Transparenz, Verantwortlichkeit, Vorhersagbar-
keit, und Qualität. (2003b: 28). Berechenbarkeit
und Qualität sind zwei von Pastors »Geboten«, die
sich nicht oft in anderen Leistungsmanagement-
systemen finden. Sie spiegeln Pastors Vertrautheit
mit internationaler Gerichtsreform sowie mit den
Problemen von Gerichten in Entwicklungs- und
Schwellenländern wieder. Vorhersagbarkeit –
Rechtssicherheit und Konsistenz – ist die wichtig-
ste Zielsetzung in Hinblick auf die Erreichung von
sozialer Stabilität und nachhaltiger Entwicklung.
Die juristische Qualität von Entscheidungen
wiederum wird bei der Leistungsmessung oft ver-
nachlässigt. Die meisten Systeme von Leistungs-
indikatoren messen lediglich die Qualität der
Dienstleistung. Wenn aber alle Aspekte von Ge-
richtssystemen evaluiert werden sollen und nicht
nur diejenigen, für die das am einfachsten zu be-
werkstelligen ist, muss diese Herausforderung be-
wältigt werden. Rechtsentscheide müssen von ho-
her Qualität sein – konsistent, gut argumentiert
und gut begründet –, formen sie doch das Rück-
grat eines effektiven Justizsystems.

Techniken des Court Management

Techniken des Court Management stehen in logi-
schem Zusammenhang mit den verschiedenen
organisatorischen Problemen, an denen Gerichts-
systeme leiden. Bisweilen helfen Gerichtszusam-
menlegungen oder ehrgeizige Anstrengungen zu
einer nationalen Gerichtsreform, grundlegende
organisatorische Probleme zu lösen. Oft aber be-
stehen Probleme fort. Beispielsweise nennt die
Kommission der Juristen der Andenregion (Co-
misión Andina de Juristas) folgende Defizite, die
den Gerichten in der Region gemeinsam sind: In-
stabilität, Verzögerungen, mangelnde Koordina-
tion mit anderen staatlichen Einrichtungen,
Mangel an Professionalität, an Follow-up-Proze-

duren, Widerstand gegen Veränderungen, kom-
plizierte, rigide und ritualisierte Verfahren, eine
schwache institutionelle Basis, mangelnder Zu-
gang zur Judikatur, Mangel an Unabhängigkeit,
an Planung und Evaluation, an alternativen
Streitbeilegungsmethoden, an Kontrolle über die
richterliche Autorität, Korruption und unzurei-
chende Leistungen von Gerichtsbediensteten
(Comisión Andina de Juristas, 2002).

Wie kann Court Management zur Lösung
dieser Probleme beitragen?

Court Management legt besonderen Wert auf Ef-
fizienz. Dazu werden allgemein übliche Manage-
ment Techniken und aus dem Gebiet der Rechts-
ökonomie entlehnte Konzepte eingesetzt (Pastor,
2003a). Dazu gehören die Implementierung von
Fallmanagement, die Konzentration auf Gerichts-
hilfsdienste, die Spezialisierung von Gerichtsauf-
gaben, Managementinformationssysteme und
automationsunterstütztes Leistungsmanagement,
Unterstützung für Selbsthilfemaßnahmen und
Zugang zum Recht, die Einrichtung von Beloh-
nungssystemen (incentives) für Gerichtsakteure,
insbesondere Richter, und die Schaffung des »Ge-
richtsmanagers«3. Es ist wichtig, dabei nicht zu
vergessen, dass die Umstrukturierung von Ge-
richten weniger mit Personalaufstockungen und
der Anschaffung neuer Computer zu tun hat als
mit der Konzentration auf Zielvorgaben und der
Rationalisierung von Aufgaben. In der Tat ist es
oft die rigide Rollendefinition der Gerichtsbe-
diensteten, die in manchen Ländern einer Mana-
gementreform im Weg steht. Bendala (2003) er-
innert daran, dass es zuerst gilt, darüber nachzu-
denken, welche Arten von Produkten oder
Dienstleistungen von den Gerichten gewünscht
werden, ehe darangegangen wird, die Arbeits-
weise der Gerichte umzustrukturieren.

Fallmanagement

Der Fallmanagementansatz ist möglicherweise
das übergreifende Element des Court Manage-
ment, das die Verwendung anderer Techniken
und Methoden strukturiert. Der Grundgedanke
von Fallmanagement ist der, dass die Gerichte all-
zu lange Fälle als passive Empfänger entgegenge-
nommen und bearbeitet haben. Sie haben damit
externen Akteuren, also Streitparteien mit ihren
Anwälten, die Möglichkeit gegeben, Fälle zu ver-
schleppen oder die Zeit des Gerichts ineffizient zu
nutzen. Theoretisch erlauben Maßnahmen des
Fallmanagements den Gerichtsakteuren, die Kon-
trolle über Fälle zu verbessern, indem sie mehr
Herrschaft über den Verfahrensablauf gewinnen.
Das mag einigermaßen undemokratisch oder zu-
mindest »non-adversariell« klingen, es kann aber
sowohl im Rahmen von Systemen mit einem
Rechtsgegnerschafts- wie einem Anklageprinzip
geschehen. Der Ansatz hat eine Ähnlichkeit mit
neue Polizeistrategien, mit »problemfokussierter
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Polizeiarbeit«, die der Polizei mehr Kontrolle über
ihre Arbeit bringt, weil nicht mehr so sehr das
Sperrfeuer von Dienstleistungsanforderungen
von Seiten der Allgemeinheit bestimmt, wie sie
Verbrechen bekämpft.

Der Fallmanagementansatz beinhaltet Techni-
ken, die es erlauben, Fälle effizienter zu behan-
deln. Beispielsweise werden Fälle, sobald sie auf-
genommen werden, nach ihrer Komplexität ana-
lysiert und dann auf eine Bearbeitungsschiene
gestellt. Differenziertes Court Management be-
deutet, dass gleichartige Fälle von einem speziali-
sierten Gericht oder einem spezialisierten Richter
behandelt werden und dass den komplexeren Fäl-
len mehr Ressourcen und mehr Zeit gewidmet
wird, sodass sie nicht zu einer Verzögerung der
anderen in der Warteschlange führen. (Eine gute
Evaluation von differenziertem Fallmanagement
findet sich bei Taxman und Ellis 1999).

Automatisierte Informationssysteme bedeuten,
dass Technologie eingesetzt werden kann, um Fäl-
le besser zu verwalten, Fehler zu reduzieren und
Arbeitskraft einzusparen. Wenn die Automatisie-
rung erfolgreich ist, kann ein System von Leis-
tungsindikatoren eingebaut werden und Feedback
in Echtzeit liefern. Ein guter Fallmanagementan-
satz beruht auf Expertise im Gerichtswesen eben-
so wie auf der Fähigkeit anderer Rechtsanwender
und der Allgemeinheit, die Dienste von Gerichten
vernünftig in Anspruch zu nehmen. Beispiels-
weise können Anwälte um eine Einschätzung der
Zeit, die sie für eine Anhörung benötigen werden,
gebeten werden und diese Schätzung kann für die
Planung des Prozesskalenders des Gerichts heran-
gezogen werden. Die Allgemeinheit kann ermu-
tigt werden, ihre eigenen Fälle mit Hilfe automa-
tisierter Systeme zu verfolgen, oder sich mit dem
Gerichtssystem besser vertraut zu machen. Zu-
gleich muss es für die Gerichtsakteure Leistungs-
anreize geben. Spanische Richter erhalten derzeit
leistungsorientierte Bezahlung auf der Grundlage
der Fälle, die sie behandeln, nach Komplexität ge-
wichtet. Es gibt keinen Grund, warum nicht auch
andere Akteure bei Gericht ähnliche Anreize be-
kommen sollten. In England werden zum Beispiel
Gerichtsbedienstete, die Telefonanrufe entgegen-
nehmen, auf ihre Genauigkeit, die gebotene Hil-
festellung und daraufhin beobachtet, welche Höf-
lichkeit sie an den Tag legen.

Der Fallmanagementansatz hat auch seine Kri-
tiker, aber ein Großteil der Kritik hat mit Imple-
mentierungsproblemen zu tun – insbesondere
mit mangelnder Abstimmung zwischen einem
Managementinformationssystem, der Rolle des
Richters und den rechtlichen Vorschriften, einem
Mangel an Schulung (siehe Plotnikoff und Woof-
son, 2002), oder einem Mangel an Verständnis
für die Notwendigkeit einer bestimmten Doku-
mentation seitens des Gerichtspersonals, folglich
einem Mangel an Motivation, die für ein gutes
Funktionieren des Fallmanagementsystems not-
wendigen Daten einzugeben.

Der Gerichtsmanager wird in einem System wie
dem hier beschriebenen unverzichtbar. Gerichts-
bedienstete haben zwar eine derartige Rolle bis zu
einem gewissen Grad inne, sie sind aber nicht in
Management ausgebildet und sehen die Rolle des
Managers selten als Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.
Nichtsdestoweniger variieren auch die Verant-
wortlichkeiten von Gerichtsmanagern beträcht-
lich. Das veranlasste die National Association for
Court Management in den Vereinigten Staaten,
Kompetenzanforderungen für Gerichtsmanager
auf folgenden Gebieten zu definieren: Zweck und
Verantwortlichkeiten von Gerichten, Manage-
ment des »Umlaufs« an Fällen (case flow manage-
ment), Führungsqualitäten, Entwicklung von Vi-
sionen und strategische Planung, Kommunika-
tion zwischen Gericht und örtlicher Gesellschaft,
Ressourcen, Budget und Finanzen, Personalwesen,
Bildung, Aus-/Weiterbildung und Informations-
technologiemanagement. Die Vielfalt von Aufga-
ben, die Gerichtsmanagern übertragen werden,
und die Professionalisierung spiegelt die zentrale
Rolle dieser Figur für das Court Management wie-
der. Wiederum argumentieren viele, dass gerade
zuzulassen, dass eine Figur mit solchen exekutivi-
schen Anstrichen in die Gerichtsbarkeit eindringt,
eine wichtige Garantie für die Unabhängigkeit der
Judikative von den anderen Gewalten darstellt.

Court Management an Strafgerichten und
die Theorie offener Systeme: Reduktion
von Rückfallsraten als grundlegende
Technik des Court Management

Die vielleicht jüngste Innovation an den Ge-
richtshöfen sind Programme, die auf die Reduk-
tion von »Rückfällen« abzielen und dabei den Ge-
richten und Richtern eine Schlüsselrolle zuwei-
sen. Einige Autoren betrachten diese Entwicklung
als natürliche Folge von Fallmanagementsyste-
men (Taxman und Ellis, 1999), während andere
sie als völlig neu und unabhängig von der Bewe-
gung für ein gutes Gerichtsmanagement anse-
hen. Wenn man Gerichte als offene Systeme an-
sieht, die ihre Umgebung beeinflussen aber auch
von ihr beeinflusst werden, dann stellt die Ein-
schränkung der von außen kommenden Nachfra-
ge nach Justizleistungen jedenfalls ein wichtiges
Managementinstrument dar. In der Tat hat die Li-
teratur zum Court Management eine Tendenz, in
erster Linie die klassischen Formen von Maßnah-
men zur Verringerung der Nachfrage nach Justiz-
diensten in Betracht zu ziehen: Alternative
Streitschlichtung, Absprachen über das Strafmaß
im Gegenzug zu einem Schuldbekenntnis des An-
geklagten (plea bargaining), Privatisierung von
Rechtsdiensten, Rechtsberatungszentren und
Sammelklagen (Pastor, 1993).

Ich möchte argumentieren, dass die Verringe-
rung von Rückfällen, d.h., sicherzustellen, dass
bereits vom Gericht bearbeitete Fälle nicht noch
einmal in das Gerichtssystem kommen, auch
eine nützliche Technik des Court Management

ist, in dem ineffizienter Input in das Gerichtssys-
tem reduziert wird. Im folgenden werden rezente
Innovationen im Bereich der Reduktion der
Rückfallshäufigkeit diskutiert, bei denen Gerichte
Protagonisten des Prozesses sind.

Einbindung von Gerichten in Präventions-
programme

Herkömmliches kriminologisches Denken sieht
Gerichte entweder als Instrumente der Abschre-
ckung, bestenfalls als schöpferische Gestalter von
Urteilen. Die Macht, Urteile zu sprechen, ist das
Mittel, das Gerichten zur Verfügung steht, um ei-
nen Einfluss auf Kriminalität zu nehmen, indem
sie die »Botschaft« an Straftäter schicken, ihr Ver-
halten sei nicht akzeptabel, zu bestrafen oder in
anderer Weise zu behandeln. Darüberhinaus sind
Richter üblicherweise nicht in hohem Maß in Prä-
ventionsprogramme in der Gesellschaft involviert.
Sie halten auch nicht gewohnheitsmäßig Nach-
schau, wie weit von ihnen gefällte Urteile bei den
Straftätern eine Änderung erzielen. Die Rolle der
Richter in der Verbrechenseindämmung ist eine
formeller Macht, hat aber relativ enge Grenzen. In
Anbetracht der Kürze der Interaktion und der nor-
malerweise bestehenden sozialen Distanz zwi-
schen Richtern und Tätern erscheint es gewagt zu
behaupten, dass die Interaktion zwischen Ange-
klagtem und Richter eine mit starker Wirkung sei.

Verfahrensgerechtigkeit

Dennoch stellen neue rechtspsychologische Per-
spektiven der »Verfahrensgerechtigkeit« (Tyler,
2003) und der »therapeutischen Justiz« (Winick
und Wexler, 2003) diese überkommene Sicht-
weise von Gericht und Richtern in Frage. Nach
diesen beiden Ansätzen kann, was bei Gericht
passiert (und nicht nur das Resultat eines Ge-
richtsverfahrens) und zu Angeklagten und Op-
fern gesagt wird, eine beträchtliche Auswirkung
darauf haben, wie der Täter eine Urteilsentschei-
dung aufnimmt und wie der Verarbeitungspro-
zess beim Opfer verläuft. Insbesondere argumen-
tiert Tyler, dass es die empfundene Fairness des
Verfahrens ist, die die Betroffenen zu entspre-
chenden Verhaltensmodifikationen motiviert.
Gerichte können eine nachhaltige Befolgung von
Gesetzen erreichen, indem sie sicher stellen, dass
die Allgemeinheit ihre Arbeit als faire Ausübung
von Autorität wahrnimmt.

Es liegt in der Macht von Gerichten, Entschei-
dungen mit Auswirkungen auf das Leben von
Menschen zu treffen. Es ist aber wünschenswert,
dass Menschen den rechtlichen Richtlinien auch
dann folgen, wenn kein Richter anwesend ist und
niemand Verhalten kontrolliert. Gerichte haben
sich daher um die Kooperation der Menschen zu
bemühen, die vor Gericht erscheinen. Beispiels-
weise kann ein Richter einem Ladendieb in dro-
hender Weise mitteilen, er möge ein bestimmtes
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Geschäft nie wieder betreten. Aller Wahrschein-
lichkeit nach werden seine Worte aber keinen an-
haltenden Effekt haben, wenn nicht auch andere
Elemente mit ins Spiel gebracht werden. Tyler ar-
gumentiert dass die Gerechtigkeit des Verfahrens
(procedural justice) von größerer Bedeutung als
die Gerechtigkeit der Entscheidung (distributive
justice) für die Beachtung der Entscheidung
durch das Publikum ist. Die Befunde von Tyler
empfehlen Gerichten, weniger Augenmerk auf
das »objektive« Ergebnis der Entscheidung als
vielmehr auf das »subjektive« Maß der Verfah-
rensfairness für diejenigen zu legen, die von Ge-
richtsentscheidungen betroffen sind. Das liegt
auch daran, dass es für Gerichte nahezu unmög-
lich ist, Entscheidungen zu treffen, die von jeder
Partei als positiv empfunden werden. »Win-Win«
Situationen bei Gericht sind nicht häufig. Nichts-
destotrotz streben Gerichte theoretisch nach Ak-
zeptanz all ihrer Entscheidungen, ob sie den Be-
troffenen gefallen oder nicht.

Was macht die Verfahrensgerechtigkeit einer
Entscheidung aus? Tyler nennt Faktoren wie
empfundene Objektivität der Entscheidungsträ-
ger, respektvoller und ihre Rechte anerkennen-
der Umgang mit Beteiligten, Verständlichkeit des
Entscheidungsprozesses und Beteiligungsmög-
lichkeiten am Zustandekommen der Entschei-
dung. Die Implikationen für Court Management
sind klar und haben viel damit zu tun, eine gute
Kommunikation zwischen den Gerichtsakteuren
und dem Publikum zu unterstützen.

Therapeutische Justiz?

Winick und Wexler (2003) gehen in der Ent-
wicklung dieser Idee noch um einiges weiter und
argumentieren für den Wert der »therapeuti-
schen Justiz«. Gerichtsakteure sollten nicht nur
für eine gute Kommunikation im Gerichtssaal
sorgen, sondern sie sollten in ihrer Arbeit auch
ein psychologisches Bewusstsein an den Tag le-
gen und die Begegnung im Gerichtssaal dafür
nutzen, psychologische Veränderungen bei Ein-
zelpersonen zu unterstützen. Winick und Wexler
halten fest, dass viele Gerichte heutzutage mit
Problemen befasst sind, die sie vor zehn oder
zwanzig Jahren nicht im gleichen Ausmaß be-
troffen haben – häusliche Gewalt, Kindesmiss-
handlung und Vernachlässigung, Geisteskrank-
heit und Substanzenmissbrauch. Die Gerichte
mussten oder müssen sich erst – wie Winick und
Wexler meinen – daran anpassen, dass sie Pro-
blemlöser und nicht nur juristische Schiedsrich-
ter sind, wenn sie in ihrem Tun wirklich voll und
ganz »erfolgreich« sein wollen.

Richter müssten, wie sie für kartellrechtliche
Fälle über Ökonomie Bescheid wissen müssen,
sich für andere Fälle mit psychologische Prinzi-
pien vertraut machen. Winick und Wexler neh-
men an, dass das Recht (die Rollen und das Ver-
halten der Rechtsanwender, Rechtsvorschriften

und Verfahrensregeln) »therapeutische« Effekte
haben kann. Gerichte sollten, wenn möglich, in
einer Art und Weise reformiert werden, die die
potentiell therapeutischen Effekte des Rechts ma-
ximieren, und zwar ohne die Rechte zu verletzen,
die Angeklagten im Verfahren zukommen. So
sollten Richter ihren Interaktionen mit Angeklag-
ten mehr Aufmerksamkeit widmen und psycho-
logische Prinzipien beachten, um eine Verhal-
tensänderung der Angeklagten zu fördern. Dazu
gehört Wissen aus den Bereichen der Verhaltens-
und Motivationstheorie. Der entsprechende Nut-
zen von Gerichtsverfahren kann durch die Pro-
zessplanung maximiert werden. Der Verfahrens-
ablauf kann z.B. so eingerichtet werden, dass
Lernprozesse für schwierige Täter gefördert wer-
den, indem sie als letzte angehört werden, so dass
sie die Möglichkeit haben, die kooperativeren Be-
schuldigten zu beobachten und von ihnen zu ler-
nen (Winick and Wexler, 2003: 108).

Restorative justice

Verfahrensgerechtigkeit (procedural justice) und
therapeutische Justiz sind zwei gute Leittheorien
für gerichtliche Intervention. Sie sind bereits an
Problemlösungs- oder spezialisierten Gerichten
verankert wie auch in Programmen der wieder-
herstellenden Gerechtigkeit (restorative justice)
verwirklicht oder in Justizprogrammen für Min-
derheiten (mit eigenständigen Rechtstraditio-
nen, wie z.B. indigenen Urbevölkerungen). Der-
artige Programme in einer Vielzahl von Ländern
streben danach, Rückfall zu vermindern, indem
die Entscheidungsfindung bei Gericht direkt mit
einem »Behandlungsprozess« verbunden wird,
oder indem Dritte, wie die Familien der Täter
und Opfer, in einen Prozess der Schadenswieder-
gutmachung eingebunden und die Anklagebe-
hörden ermuntert werden, auf Strategien der lo-
kalen Gemeinschaften zur Lösung der Kriminali-
tätsproblematik zurückzugreifen.

»Problemlösungsgerichte« bzw. spezialisierte
Gerichte/Abteilungen befassen sich mit nur ei-
nem Typus von Fällen, z.B. Substanzmissbrauch,
jugendlichen Tätern, häuslicher Gewalt. Vielleicht
am besten bekannt sind die »Drogen-Gerichte«.
Das erste derartige Gericht wurde 1989 in Florida
eingerichtet. Mit Stand September 2003 gab es in
den Vereinigten Staaten 1.079 Drogengerichte, die
in allen 50 Staaten, dem District of Columbia,
Puerto Rico, Guam und zwei Bundesdistrikten ar-
beiten, wobei 419 weitere Drogengerichtspro-
gramme in Planung sind (OJP Drug Court Clea-
ringhouse and Technical Assistance Project, 2003).
In anderen Ländern wird mit ähnlichen Modellen
experimentiert. Zu den wesentlichen Elementen
eines Drogengerichts gehören: »die Einbindung
von Drogentests in die Behandlung des Falles; die
Herstellung einer nicht-gegnerschaftlichen Bezie-
hung zwischen dem Angeklagten und dem Ge-
richt; die Feststellung, welche Angeklagten Be-
handlung benötigen, sowie die nach der Verhaf-

tung frühestmögliche Zuweisung zur Behandlung;
Zugang zu einem Kontinuum von Behandlungs-
und Rehabilitiationsangeboten; die Überwachung
der Abstinenz durch häufige, verpflichtende Dro-
gentests; die Etablierung einer koordinierten Stra-
tegie für die Reaktionen der Drogengerichte auf
die Einhaltung der Vorgaben durch die Pro-
grammteilnehmer; die Aufrechterhaltung der jus-
tizielle Interaktion mit jedem Drogengerichts-
klienten; Monitoring und Evaluation der Pro-
grammziele und die Messung ihrer Effektivität;
fortlaufende interdisziplinäre Ausbildung um ef-
fektive Planung, Implementierung und Tätigkeit
der Drogengerichte zu gewährleisten und das
Knüpfen von Partnerschaften zwischen Drogen-
gerichten, öffentlichen Einrichtungen und Orga-
nisationen der örtlichen Gesellschaft, um lokale
Unterstützung zu schaffen und die Effektivität der
Drogengerichte zu verbessern«. (The National As-
sociation of Drug Court Professionals, 1997).
Kürzlich durchgeführte Evaluationen (Gottfred-
son, Najaka and Kearley, 2003; Rempel et al.,
2003) zeigen hinsichtlich der Reduktion von
Rückfall vielversprechende Ergebnisse.

Wiederherstellende Gerechtigkeit (restorative
justice) ist sowohl eine Theorie als auch eine Pra-
xis, leidet aber am Fehlen einer gemeinsamen De-
finition. Sie hat sich aus den Justiztraditionen von
Urbevölkerungen, wie denen von Australien oder
Kanada, entwickelt4 und strebt nach einer Reinte-
gration von Tätern und der Heilung von Opfern
durch Gruppenprozesse. Diese Prozesse werden im
allgemeinen von einem Moderator geleitet, finden
in der Phase des Hauptverfahrens im Gericht oder
auch außerhalb statt und streben nach Verständnis
und Ausgleich. Wiederherstellende Gerechtigkeit
baut weitgehend auf die Erfahrung von Scham, in
einem Kontext von Versöhnung, wobei aber auch
Anforderungen an die persönliche Verantwortung
gestellt werden, die sich so sehr auf das Verhalten
in der Zukunft wie auf das in der Vergangenheit
richten. Wiederherstellende Gerechtigkeit ist auf
der ganzen Welt en vogue und hat sogar in die Re-
solutionen der Vereinten Nationen zur Strafrechts-
reform Eingang gefunden. Einen guten Überblick
über Programme und Forschung findet man bei
Hoyle und Young (2002).

Conclusio: Die Rolle von Forschung und
Evaluation im Court Management

Abschließend lässt sich sagen, dass Court Ma-
nagement auf wachsendes Interesse vieler profes-
sioneller Rechtsanwender, Entwicklungsspezialis-
ten und Forscher stößt. Dennoch liegt die Ge-
richtsforschung noch hinter anderen Bereichen
der Strafjustizforschung zurück. Ein auffallendes
Beispiel ist der Mangel an Forschung über die An-
klage (National Research Council, 2001). Es ist ein
Irrtum, dass wir erst eine Gerichtsreform bewerk-
stelligen oder eine neue Managementstruktur im-
plementieren müssten, bevor man zur Evaluation
übergehen kann. Aber selbst bei den Innovatio-
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nen im Bereich des Court Management verlangen
die nationalen und internationalen Auftrag- und
Geldgeber oft keine rigorosen Evaluationsdesigns.
Deshalb ist es schwierig, Vergleiche über verschie-
dene Gerichtsbarkeiten und Staaten hinweg zu
treffen und gut funktionierende Praktiken zu
identifizieren. Die von Dakolias und Said (1999)
vorgeschlagene Strategie von Pilotgerichten, in
Verbindung mit einem von Anfang an rigorosen
Evaluationsdesign, ist ein überzeugender Weg,
Entwicklung und Evaluation im Rahmen von Ak-
tionsforschung zu verbinden. Praktiker und Eva-
luatoren in einem Pilotgericht zu vereinen, ist
eine überzeugende Methode, Veränderungen her-
beizuführen und auch zu dokumentieren.

Dieser kurze Überblick hat gezeigt, dass an die
Gerichte wachsende Erwartungen gestellt wer-
den, beginnend bei ihrer Aufgabe als gute
Rechtseinrichtungen, über ihre Rolle als gute
Dienstleister, bis zu ihrer Aufgabe bei der Reduk-
tion von Rückfälligkeit. Ohne gute Führung und
gutes Management – in Verbindung mit passen-
den Ressourcen und guten Daten – wird es für
Gerichte schwer sein, sich in Zukunft in diesem
Ozean von Anforderungen zu »vermarkten«.
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Anmerkungen:

1 Anm. der Übersetzerin: Der Kürze halber wurde
im übrigen Text von einer durchgehende Nen-
nung von weiblichen wie männlichen Formen
abgesehen. Alle Personenbezeichnungen bezie-
hen sich auf Frauen und Männer gleichermaßen.

2 Das Court Service ist eine ausführende Behör-
de des Department of Constitutional Affairs.

3 Bis dato behandelt der überwiegende Teil der
Forschung und erhältlicher Information zu
Court Management Gerichtshöfe in Städten.
Viel weniger ist über Justizsysteme im ländli-
chen Raum bekannt. Ich bin mir wohl bewußt
dass ländliche Gerichtswesen schwierig zu ma-
nagen sein können, weil räumliche Entfernun-
gen und kleine Zahlen von Fällen es schwierig
machen, Dienste zu konzentrieren oder spezia-
lisierte Dienstleistungen anzubieten. Die Be-
kanntheit der Gerichtsakteure miteinander und
mit den Klienten des Gerichts stellt eine große
Herausforderung an Fairness und Gerechtigkeit
dar (Weisheit, Falcone, and Wells, 1996).

4 Tauri (1999) bietet einen guten kritischen
Überblick über die Beziehung zwischen den
Justizpraktiken der Urbevölkerung der Maori
und den Programmen wiederherstellender Ge-
rechtigkeit im Strafjustizsystem von Neusee-
land.

27NEUE KRIMINALPOLITIK – 1/2004

Die folgenden Websites sind nützliche Quellen
für mehr Information über Court Management
und Gerichtsreform.

Center for Court Innovation 
http://www.courtinnovation.org

Drug Court Clearinghouse and Technical Assis-
tance Project http://www.american.edu/academic.
depts/spa/justice/drugcourts.html

CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las
Américas) www.cejamericas.org

Inter-American Development Bank 
www.iadb.org

International Network on Therapeutic Jurisprudence
http://www.therapeuticjurisprudence.org

National Association for Court Management
http://www.nacmnet.org

National Center for State Courts
http://www.ncsconline.org

NCJRS – U.S. clearinghouse for criminal justice
research, section on the courts:
http://virlib.ncjrs.org/Courts.asp

Restorative Justice online: 
http://www.restorativejustice.org

World Bank http://web.worldbank.org
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